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RUNDSCHREIBEN I. Quartal 2018 

 

Mit unserem heutigen Rundschreiben möchten wir Sie über folgende Themen informieren: 

 

1. Darlehen und Bürgschaften von GmbH-Gesellschaftern 

 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat seine Rechtsprechung zur steuerlichen Anerkennung von Verlusten 
aus Darlehensforderungen eines GmbH-Gesellschafters sowie von Aufwendungen aus einer Bürgschaft 
des GmbH-Gesellschafters für Verbindlichkeiten der GmbH geändert. Derartige Verluste und Aufwen-
dungen werden grundsätzlich nicht mehr steuerlich berücksichtigt, wenn das Darlehen ab dem 
27.9.2017, dem Tag der Urteilsveröffentlichung, gewährt bzw. stehengelassen oder die Bürgschaft ab 
dem 27.9.2017 übernommen wird. 

Hintergrund: Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH kann ein GmbH-Gesellschafter, dessen 
Beteiligung zu seinem Privatvermögen gehört, bei der Veräußerung oder Auflösung seiner GmbH nicht 
nur seine Einlage vom Veräußerungs- bzw. Aufgabegewinn abziehen, sondern auch den Ausfall von 
Darlehensforderungen sowie die Inanspruchnahme aus einer für die GmbH eingegangenen Bürgschaft 
als sog. nachträgliche Anschaffungskosten absetzen, und zwar zu 60 % nach dem Teileinkünfteverfah-
ren. Die Voraussetzungen für den Abzug richteten sich bislang nach dem sog. Eigenkapitalersatzrecht, 
das zivilrechtlich bereits im Jahr 2009 abgeschafft worden ist. 

Sachverhalt: Dem Kläger wurde im Jahr 2010 eine GmbH-Beteiligung von seinem Vater im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge übertragen. Bereits im Jahr 2006 hatte sich der Kläger, obwohl er zu 
diesem Zeitpunkt noch gar nicht Gesellschafter war, für Verbindlichkeiten der GmbH verbürgt; aller-
dings hatte die Bank zu diesem Zeitpunkt bereits eine Beteiligung des Klägers gefordert. Im Jahr 2011 
geriet die GmbH in Insolvenz, und der Kläger wurde aus der Bürgschaft in Höhe von ca. 140.000 € in 
Anspruch genommen. Er machte die Bürgschaftszahlungen in Höhe von 140.000 €, die von seinem 
Vater übernommene Einlage von 27.000 € sowie weitere Kosten von ca. 8.000 € als Auflösungsverlust 
geltend. Das Finanzamt erkannte die Bürgschaftszahlungen steuerlich nicht an. 

Entscheidung: Der BFH hat der Klage aus Gründen des Vertrauensschutzes stattgegeben; künftig wer-
den in solchen Fällen der Darlehensausfall und die Inanspruchnahme aus der Bürgschaft jedoch nicht 
mehr absetzbar sein: 

An der bisherigen Anknüpfung an das Eigenkapitalersatzrecht hält der BFH nicht mehr fest, da das 
Eigenkapitalersatzrecht zivilrechtlich bereits seit dem Jahr 2009 nicht mehr gilt. Es kommt daher künf-
tig nicht mehr darauf an, ob ein Darlehen des GmbH-Gesellschafters oder eine von ihm eingegangene 
Bürgschaft funktionell wie haftendes Eigenkapital zu behandeln ist. 

Entscheidend ist künftig vielmehr, ob das Gesellschafterdarlehen oder die vom Gesellschafter einge-
gangene Bürgschaft den handelsrechtlichen Anschaffungskostenbegriff erfüllt. Dies ist der Fall, wenn 
Darlehen oder Bürgschaft zu einer offenen oder verdeckten Einlage führen. Steuerlich werden künftig 
daher nur noch folgende Leistungen des GmbH-Gesellschafters berücksichtigt: Nachschüsse, Einzah-
lungen in die Kapitalrücklage, Barzuschüsse oder der Verzicht auf eine werthaltige Forderung. Ein Dar-
lehen oder eine Bürgschaft können nur noch ausnahmsweise steuerlich berücksichtigt werden, wenn sie 
nämlich mit einer Einlage wirtschaftlich vergleichbar sind. Dies kann bei einem Gesellschafterdarlehen 
der Fall sein, wenn es z. B. aufgrund eines Rangrücktritts denselben Rückzahlungseinschränkungen 
unterliegt wie Eigenkapital. 

Die neue Rechtsprechung gilt aus Gründen des Vertrauensschutzes aber erst ab dem Tag der Veröffent-
lichung dieses Urteils; dies war der 27.9.2017. Entscheidender Zeitpunkt ist der Tag der Hingabe bzw. 
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des Stehenlassens des Darlehens (bei Eintritt der Krise der GmbH) bzw. der Tag der Übernahme der 
Bürgschaft. 

Wegen dieses Vertrauensschutzes waren die Aufwendungen des Klägers aus der Bürgschaftsinan-
spruchnahme steuerlich zu berücksichtigen. Zwar war der Kläger bei der Übernahme der Bürgschaft 
noch nicht Gesellschafter; es stand aber bereits fest, dass er Gesellschafter werden wird, weil die Bank 
darauf Wert gelegt hatte. Die Übernahme der Bürgschaft hatte zum damaligen Zeitpunkt eigenkapital-
ersetzenden Charakter, weil ein ordentlicher Kaufmann zu diesem Zeitpunkt nur noch Eigenkapital zu-
geführt hätte. 

Hinweise: Das Urteil führt zu einer grundlegenden Änderung der steuerlichen Behandlung sogenannter 
Finanzierungshilfen (Gesellschafterdarlehen und Bürgschaftsübernahme). Aufgrund des Vertrauens-
schutzes besteht Handlungsbedarf vorrangig nur für künftige Finanzierungshilfen, zu denen aber auch 
das sog. Stehenlassen eines Darlehens gehören kann. Künftig wird es steuerlich vorteilhaft sein, dass 
statt der Finanzierungshilfe in Gestalt eines Darlehens oder Bürgschaft Eigenkapital gewährt wird. 

 

2. Zuzahlungen zum Dienstwagen 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in einem aktuellen Schreiben zur steuerlichen Behandlung 
von Zuzahlungen des Arbeitnehmers bei Nutzung eines Dienstwagens, den er auch privat nutzen darf, 
Stellung genommen. Das BMF wendet nun die neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) an, 
sodass künftig nicht nur pauschale Zuzahlungen des Arbeitnehmers dessen geldwerten Vorteil mindern, 
sondern auch individuelle Kosten, die der Mitarbeiter trägt (z. B. für das Tanken). Voraussetzung ist 
allerdings, dass die Kostenübernahme arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder 
dienstrechtlichen Rechtsgrundlage vereinbart worden ist. 

Hintergrund: Die Überlassung eines Dienstwagens an den Arbeitnehmer, den dieser auch für Privat-
fahrten nutzen darf, führt zu einem steuerbaren geldwerten Vorteil, der entweder nach der sog. 1 %-
Methode mit 1 % des Bruttolistenpreises pro Monat oder nach der sog. Fahrtenbuchmethode nach den 
für die Privatfahrten entstandenen Aufwendungen zu bewerten ist. Der BFH hat vor Kurzem entschie-
den, dass Zuzahlungen des Arbeitnehmers den geldwerten Vorteil mindern, allerdings nicht zu einem 
negativen Wert führen dürfen, falls die Zuzahlungen höher sein sollten als der geldwerte Vorteil. 

Wesentliche Aussagen des BMF: Das Ministerium folgt der neuen BFH-Rechtsprechung und akzeptiert 
die Minderung des geldwerten Vorteils in Höhe der von einem Arbeitnehmer geleisteten Zuzahlungen. 

Bei den Zuzahlungen, die den geldwerten Vorteil mindern, kann es sich um ein pauschales Monatsent-
gelt, um eine vom Arbeitnehmer übernommene Leasingrate, um eine Kilometerpauschale oder um die 
Übernahme einzelner Kfz-Kosten wie z. B. Benzin, Kfz-Steuer, Reparaturen und Versicherungsbeiträge 
handeln. 

Hinweis: Nicht als Zuzahlungen gelten Kosten, die keine eigentlichen Kfz-Kosten sind, z. B. Mautge-
bühren, Fährkosten, Parkgebühren, Beiträge für Unfall- und Insassenversicherungen oder Bußgelder. 
Auch ein Barlohnverzicht des Arbeitnehmers im Rahmen einer Gehaltsumwandlung ist keine Zuzah-
lung. 

Wird der geldwerte Vorteil nach der sog. 1 %-Methode ermittelt, mindert sich dieser Betrag um die 
geleisteten Zuzahlungen, maximal jedoch bis auf einen Betrag von 0 €. 

Wird der geldwerte Vorteil mittels Fahrtenbuchmethode ermittelt, mindert er sich um pauschale Nut-
zungsentgelte des Arbeitnehmers. Individuell getragene Kosten können folgendermaßen berücksichtigt 
werden: Entweder werden nur die vom Arbeitgeber getragenen Kosten im Umfang der Privatnutzung 
angesetzt und müssen dann als geldwerter Vorteil versteuert werden. Oder die Kfz-Kosten erhöhen sich 
zunächst um die vom Arbeitnehmer selbst getragenen Kosten; dafür werden aber die vom Arbeitnehmer 
selbst getragenen Kosten anschließend vom geldwerten Vorteil abgezogen. 

Beispiel: Vereinbart ist, dass der Arbeitnehmer das Benzin selbst bezahlt; er wendet hierfür 3.000 € auf. 
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Die übrigen Kosten für den Dienstwagen in Höhe von 7.000 € trägt der Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer 
nutzt den Dienstwagen im Umfang von 10 % für private Fahrten. 

Variante 1: Als geldwerter Vorteil werden 10 % von 7.000 €, also 700 €, angesetzt. Die vom Arbeit-
nehmer selbst gezahlten Benzinkosen bleiben außer Ansatz. 

Variante 2: Die Kfz-Kosten werden insgesamt mit 10.000 € angesetzt, indem auch die vom Arbeitneh-
mer selbst getragenen Kosten einbezogen werden. Hieraus ergibt sich im ersten Schritt ein geldwerter 
Vorteil von 1.000 €, nämlich 10 % von 10.000 €. Von diesen 1.000 € werden in einem zweiten Schritt 
die eigenen Zuzahlungen des Arbeitnehmers in Höhe von 3.000 € abgezogen, maximal aber bis auf 
einen Wert von 0 €. Damit muss der Arbeitnehmer keinen geldwerten Vorteil mehr versteuern. 

Auch Zuzahlungen des Arbeitnehmers zu den Anschaffungskosten des Dienstwagens mindern den geld-
werten Vorteil bis auf 0 €, und zwar nicht nur im Zahlungsjahr, sondern auch in den Folgejahren, soweit 
sie im Zahlungsjahr nicht vollständig angerechnet werden können. 

Hinweise: Das für die Finanzämter bindende BMF-Schreiben gilt in allen offenen Fällen. Die Grunds-
ätze des Schreibens sind bereits im Lohnsteuerabzugsverfahren zu beachten, sodass der Arbeitnehmer 
seinem Arbeitgeber die selbst getragenen Kfz-Kosten wie z. B. für das Benzin und die Gesamtfahrleis-
tung mitteilen muss. Der Arbeitgeber hat jedoch keine Ermittlungspflichten. Soweit der Lohnsteuerab-
zug nicht zutreffend erfolgt, kann der Arbeitnehmer in seiner Einkommensteuererklärung die Zuzah-
lungen geltend machen. Hierzu muss er die Höhe des geminderten geldwerten Vorteils nachweisen. 

 

3. Rentenversicherungsbeiträge sinken 

 

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung sinkt zum 1.1.2018 von 18,7 auf 18,6 %. In der 
knappschaftlichen Rentenversicherung sinkt der Beitrag von 24,8 auf 24,7 %. 

Für Minijobber sinkt der Eigenanteil von 3,7 % auf 3,6 %, sofern keine Befreiung von der Rentenver-
sicherung vorliegt (13,6 % bei Minijobs in Privathaushalten). Arbeitgeber zahlen weiterhin einen Ren-
ten-Pauschalbeitrag in Höhe von 15 % (bzw. 5 % bei Minijobs in Privathaushalten). 

 

4. Neues zum häuslichen Arbeitszimmer 

 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat zur steuerlichen Anerkennung eines häuslichen Arbeitszim-
mers Stellung genommen. 

Hintergrund: Die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer sind nur unter bestimmten Voraussetzungen 
absetzbar: Ein Abzug ist bis zur Höhe von 1.250 € möglich, wenn für die berufliche/betriebliche Tätig-
keit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Kosten sind sogar in voller Höhe abziehbar, 
wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen/betrieblichen Tätigkeit darstellt. In 
allen anderen Fällen ist ein Abzug nicht möglich. 

Inhalt des BMF-Schreibens: In dem aktuellen Schreiben wird die neue Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs (BFH) berücksichtigt. Dies betrifft u. a. folgende Punkte: 

Für den vollständigen Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug spielt es keine Rolle, ob dem 
Steuerpflichtigen noch ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Entscheidend ist allein, ob das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten beruflichen/betrieblichen Tätigkeit darstellt. 

Eine Arbeitsecke in einem Wohn- oder Schlafzimmer wird nicht als häusliches Arbeitszimmer aner-
kannt, wohl aber ein Arbeitszimmer im Keller oder unter dem Dach. 

Werden bei einem häuslichen Arbeitszimmer Räume wie Bad, Flur oder Küche nicht unerheblich privat 
mitgenutzt, können die Kosten hierfür nicht anteilig abgesetzt werden. 

Die Abzugsbeschränkung für häusliche Arbeitszimmer gilt auch dann, wenn der Steuerpflichtige ein 
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Büro in der zweiten Wohnung seines Zweifamilienhauses unterhält und auf dem Weg in dieses Büro 
keine öffentlichen Wege benutzen muss, sondern sich ausschließlich auf seinem Privatgrundstück be-
wegt. 

Bei der Frage, ob ein Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit des Steuerpflichtigen bil-
det, bleiben Renten oder Pensionsbezüge unberücksichtigt. Es zählen nur solche Einkünfte, für die der 
Steuerpflichtige im Veranlagungszeitraum tätig werden musste. 

Bei Richtern und Professoren liegt der Mittelpunkt der gesamten Tätigkeit nie im häuslichen Arbeits-
zimmer, sondern stets im Gericht oder im Hörsaal. 

Wird ein Arbeitszimmer für mehrere Einkunftsarten genutzt, sind die Aufwendungen für das Arbeits-
zimmer entsprechend dem Nutzungsumfang der jeweiligen Einkunftsart zuzuordnen. Der Höchstbetrag 
von 1.250 € wird nicht in Teilhöchstbeträge pro Einkunftsart aufgeteilt, sondern kann insgesamt in vol-
ler Höhe abgesetzt werden, auch wenn das Arbeitszimmer bei einer Einkunftsart nicht anerkannt wird, 
weil dem Steuerpflichtigen insoweit z. B. ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Der Höchstbe-
trag wird allerdings nicht mehrfach für mehrere Einkunftsarten gewährt, so dass er pro Person und Jahr 
auf 1.250 € beschränkt ist. 

Nutzen Eheleute oder Lebensgemeinschaften ein Arbeitszimmer gemeinsam, kann jeder von ihnen bis 
zu 1.250 € absetzen, wenn bei ihm die Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung erfüllt sind. 

Eine Vermietung des Arbeitszimmers durch den Arbeitnehmer an den Arbeitgeber kann steuerlich an-
erkannt werden, so dass nicht die gesetzliche Abzugsbeschränkung gilt, da der Arbeitnehmer insoweit 
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt. Anders ist dies bei einem Selbständigen. Er kann 
durch eine Vermietung seines häuslichen Arbeitszimmers an seinen Hauptauftraggeber die Abzugsbe-
schränkung für häusliche Arbeitszimmer nicht umgehen, da die Mieteinnahmen zu seinen gewerblichen 
bzw. selbständigen Einkünften gehören. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben gilt für alle noch offenen Fälle ab dem Veranlagungszeitraum 2007. Das 
Schreiben ist zwar nur für die Finanzämter verbindlich und nicht für die Gerichte. Da die Änderungen 
im neuen Schreiben aber im Wesentlichen auf der neuen BFH-Rechtsprechung beruhen, werden diese 
Änderungen voraussichtlich auch von den Finanzgerichten und erst recht vom BFH beachtet werden. 

 

5. Schenkungsteuer bei überhöhter Miete 

 

Eine von einer GmbH gezahlte überhöhte Vergütung an eine dem GmbH-Gesellschafter nahestehende 
Person ist keine Schenkung der GmbH an die nahe stehende Person, wenn der Gesellschafter an der 
Vereinbarung mitgewirkt hat. Allerdings kann es sich um eine Schenkung des Gesellschafters selbst an 
die ihm nahestehende Person handeln. 

Hintergrund: Zahlt eine GmbH an einen Gesellschafter ein überhöhtes Gehalt, einen überhöhten Kauf-
preis oder eine überhöhte Miete, stellt sich die Frage, ob der unangemessene Teil der Vergütung eine 
Schenkung der GmbH darstellt. Diese Frage stellt sich auch dann, wenn die überhöhte Vergütung nicht 
dem Gesellschafter selbst, sondern an eine diesem nahestehende Person, z. B. an seinen Ehegatten, ge-
zahlt wird. Ertragsteuerlich wird der unangemessene Teil als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt 
und dem Einkommen der GmbH wieder hinzugerechnet. 

Streitfälle: Der Bundesfinanzhof (BFH) musste über drei Fälle entscheiden, in denen eine GmbH je-
weils eine überhöhte Miete bzw. einen überhöhten Kaufpreis an eine dem Gesellschafter nahestehende 
Person (dessen Mutter bzw. Ehegatten oder Bruder) zahlte. Den jeweiligen Miet- bzw. Kaufvertrag hatte 
der Gesellschafter unterzeichnet. Das Finanzamt behandelte den überhöhten Teil des Kaufpreises/der 
Miete als verdeckte Gewinnausschüttung. Zudem sah es in dem überhöhten Teil des Preises eine Schen-
kung der GmbH und setzte Schenkungsteuer gegenüber der dem Gesellschafter nahestehenden Person 
fest. 

Entscheidung: Der BFH verneinte Schenkungen der GmbHs an die jeweils nahestehende Person: 

Zu Schenkungen gehören auch gemischte Schenkungen, bei denen ein überhöhter Preis bzw. eine über- 
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höhte Miete oder ein überhöhtes Gehalt gezahlt werden. Der Schenkungsteuer unterliegt dann der über-
höhte Teil. 

Wird an einen Gesellschafter eine überhöhte Vergütung gezahlt, so beruht diese überhöhte Zahlung auf 
dem Gesellschaftsverhältnis. Es handelt sich dann um eine Gewinnausschüttung, die verdeckt erfolgt 
und die den Gewinnanspruch des Gesellschafters mindert. Denn aufgrund der überhöhten Zahlung steht 
der GmbH weniger Geld für die offene Gewinnausschüttung zur Verfügung. Dies gilt auch dann, wenn 
die überhöhte Vergütung an eine dem Gesellschafter nahestehende Person gezahlt wird, d. h. an dessen 
Angehörigen. 

Beruht die überhöhte Vergütung auf dem Gesellschaftsverhältnis zwischen der GmbH und dem Gesell-
schafter, kann es sich nicht um eine Schenkung handeln. Denn es fehlt an der Freigebigkeit, weil die 
GmbH im Hinblick auf den Gewinnanspruch des Gesellschafters leistet und an dessen Angehörigen 
zahlt. 

Die überhöhte Vergütung beruht auf dem Gesellschaftsverhältnis, wenn der Gesellschafter an der 
Vereinbarung, die eine überhöhte Zahlung festlegt, mitgewirkt hat. Diese Mitwirkung kann darin beste-
hen, dass der Gesellschafter den Miet-, Kauf- oder Dienstvertrag als Gesellschafter-Geschäftsführer 
mitunterzeichnet, dass er den Geschäftsführer zum Vertragsabschluss anweist, dass er dem Vertrag zu-
stimmt oder dass er in sonstiger Weise auf den Vertragsabschluss hinwirkt. In den Streitfällen hatte der 
jeweilige Gesellschafter den Vertrag mitunterschrieben oder als Geschäftsführer abgeschlossen. 

Zwar lagen danach keine Schenkungen der GmbHs an die dem Gesellschafter nahestehende Personen 
vor. Allerdings ist es denkbar, dass der jeweilige Gesellschafter selbst als Schenker anzusehen ist und 
damit eine Schenkung des Gesellschafters an die ihm nahestehende Person (Angehörigen) vorgelegen 
hat. Hierüber brauchte der BFH jedoch nicht zu entscheiden, da das Finanzamt nur eine Schenkung der 
jeweiligen GmbH an die nahe stehende Person besteuert hatte. 

Hinweise: Die drei aktuellen Urteile sind Grundsatzentscheidungen im Bereich der Schenkungsteuer 
bei Kapitalgesellschaften. Dabei korrigiert der BFH seine bisherige Rechtsprechung, nach der eine über-
höhte Leistung der GmbH an eine dem Gesellschafter nahestehende Person keine Schenkung des Ge-
sellschafters sein könne, weil es an einer Vermögensverschiebung zwischen dem Gesellschafter und der 
nahestehenden Person fehlte. 

Nunmehr sieht der BFH die Vermögensverschiebung zwischen dem Gesellschafter und der nahestehen-
den Person darin, dass der Gesellschafter einen geringeren Gewinnausschüttungsanspruch hat, wenn die 
GmbH eine überhöhte Zahlung an den Angehörigen des Gesellschafters leistet. Die Finanzämter werden 
die aktuellen Urteile möglicherweise zum Anlass nehmen, die Schenkungssteuerpflicht bei verdeckten 
Gewinnausschüttungen, die aus überhöhten Leistungen der GmbH an eine dem Gesellschafter nahe- 
stehende Person resultieren, zu prüfen. 

 

6. Neues zur doppelten Haushaltsführung 

 

Eine doppelte Haushaltsführung liegt nicht vor, wenn die Hauptwohnung des Arbeitnehmers noch im 
Einzugsbereich des Beschäftigungsortes liegt und der Arbeitnehmer von seiner Hauptwohnung aus die 
Arbeitsstelle in zumutbarer Weise täglich erreichen kann. Die Kosten für eine Zweitwohnung, die näher 
an der Arbeitsstelle liegt, sind dann nicht absetzbar. 

Streitfall: Der Kläger wohnte mit seiner Ehefrau und deren zwei Kindern in B. Er arbeitete in A, das 
36 km entfernt lag und mit dem Pkw bzw. den öffentlichen Verkehrsmitteln in rund einer Stunde zu 
erreichen war. Der Kläger mietete in A eine Zweitwohnung an und machte die Miete in Höhe von ca. 
15.000 € als Werbungskosten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung geltend, die das FA nicht 
anerkannte. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die Klage ab: 

Eine doppelte Haushaltsführung ist nur dann zu bejahen, wenn Hauptwohnsitz und Beschäftigungsort 
auseinanderfallen. Befinden sich aber sowohl der Hauptwohnsitz als auch die Zweitwohnung am Be- 
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schäftigungsort, sind Werbungskosten für eine doppelte Haushaltsführung nicht anzuerkennen. 

Der Begriff des Beschäftigungsorts ist weit auszulegen. Der Beschäftigungsort umfasst also nicht nur 
die politische Gemeinde, sondern auch den Einzugsbereich, von dem aus man üblicherweise die Ar-
beitsstätte in zumutbarer Weise täglich erreichen kann. Einen allgemeinen Richtwert für eine bestimmte 
Mindestentfernung gibt es nicht. Entscheidend ist die individuelle Verkehrsverbindung zwischen 
Hauptwohnung und Beschäftigungsort. 

Im Streitfall betrug die Entfernung zwischen der Hauptwohnung und der Arbeitsstätte 36 km. Die Fahrt 
mit dem Pkw dauerte unter Berücksichtigung eines Zeitzuschlags wegen Staugefahr etwa 1 Stunde, mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln ca. 1 Stunde und 10 Minuten. Eine derartige Fahrzeit ist in Großstäd-
ten durchaus üblich, sodass dem Kläger eine tägliche Fahrt von seinem Hauptwohnsitz in B zu seinem 
Beschäftigungsort in A zuzumuten war. Damit lag der Hauptwohnsitz in B noch im Einzugsbereich des 
Beschäftigungsorts A, sodass keine doppelte Haushaltsführung bestand. 

Hinweis: Zum Beschäftigungsort zählt der gesamte Einzugsbereich, ohne dass es auf die Gemeinde- 
oder Stadtgrenzen oder auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Bundesland ankommt. Als grobe 
Richtschnur für die Zugehörigkeit zum Einzugsbereich gilt eine Fahrzeit von etwa einer Stunde. So-
lange sich die Arbeitsstätte also innerhalb einer Stunde vom Familienwohnsitz aus erreichen lässt, wird 
eine doppelte Haushaltsführung nicht anerkannt. 

 

7. Ausfall einer privaten Darlehensforderung 

 

Der Ausfall einer privaten Darlehensforderung ist steuerlich absetzbar. Es ist nicht erforderlich, dass 
der Steuerpflichtige seine wertlose Darlehensforderung mit Verlust verkauft. 

Hintergrund: Seit Einführung der sog. Abgeltungsteuer werden auch Gewinne und Verluste aus dem 
Verkauf oder der Rückzahlung von privaten Darlehensforderungen als Kapitaleinkünfte behandelt. 

Streitfall: Der Kläger gewährte im Jahr 2010 einem Dritten ein verzinsliches Darlehen. Im Jahr 2012 
wurde über das Vermögen des Dritten das Insolvenzverfahren eröffnet, sodass der Kläger einen Rest-
betrag von ca. 20.000 € zur Insolvenztabelle anmeldete. Diesen Betrag machte er in seiner Einkommen-
steuererklärung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage dem Grunde nach statt und verwies die Sa-
che an das Finanzgericht (FG) zur weiteren Aufklärung zurück: 

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören seit der Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009 
auch Wertveränderungen bei Darlehensforderungen. Es werden also nicht mehr nur die Zinsen als Ka-
pitaleinnahmen erfasst, sondern auch Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Darlehensforderun-
gen bzw. aus der Rückzahlung von Darlehen, wenn die Darlehensforderung unter dem Nennwert er-
worben wurde und der Darlehensschuldner nun das Darlehen vollständig zurückzahlt. 

Der Kläger hat seine Darlehensforderung zwar nicht verkauft, sondern sie ist ausgefallen. Ein Ausfall 
wird einem Verkauf aber gleichgestellt. Wenn der Gesetzgeber nämlich die Rückzahlung eines – unter 
dem Nennwert erworbenen – Darlehens als Gewinn erfasst, muss konsequenterweise auch der Ausfall 
der Rückzahlung als Verlust berücksichtigt werden. Der Steuerpflichtige ist daher nicht gezwungen, 
seine wertlos gewordene Darlehensforderung zu verkaufen. 

Der Verlust wird jedoch erst dann berücksichtigt, wenn der Ausfall des Darlehens endgültig feststeht. 
Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens reicht hierfür noch nicht aus, wohl aber die Ablehnung der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse. Das FG muss nun den Zeitpunkt des Ausfalls er-
mitteln. 

Hinweise: Der BFH beantwortet eine für die Praxis wichtige Rechtsfrage zugunsten der Steuerpflichti-
gen. Denn das Gericht erkennt den Ausfall eines Darlehens steuerlich genauso an wie den Verlust aus 
der Veräußerung einer Darlehensforderung zu einem Preis unter dem Nennwert der Forderung. 

Diese Rechtsfrage war bislang umstritten, weil das Gesetz ausdrücklich nur den Verlust aus der Veräu- 
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ßerung einer Forderung erwähnte, nicht aber den bloßen Ausfall der Darlehensforderung. In der Praxis 
wurde daher häufig sicherheitshalber eine wertlos gewordene Forderung noch zu einem geringfügigen 
Kaufpreis von z. B. 1 € an einen Dritten oder Angehörigen verkauft, um den Verlust steuerlich geltend 
zu machen. Nach dem aktuellen Urteil ist ein solcher Verkauf nicht mehr erforderlich. Allerdings er-
leichtert ein Verkauf die Bestimmung des Zeitpunkts der Entstehung des Verlustes. 

Das Urteil betrifft den Ausfall privater Darlehensforderungen. Andere Grundsätze können gelten, wenn 
es sich um die Darlehensforderung eines mit 1 % an einer GmbH beteiligten Gesellschafters handelt, 
der das Darlehen seiner GmbH gewährt hat. 

 

8. Spendenabzug beim Crowdfunding 

 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat sich in einem aktuellen Schreiben zum Spendenabzug 
beim sog. Crowdfunding geäußert, bei dem eine Vielzahl von Personen aufgrund eines Aufrufs auf einer 
Internetplattform Geldmittel für ein Projekt zur Verfügung stellen. 

Hintergrund: Spenden sind steuerlich als Sonderausgaben absetzbar. Mitunter werden Spenden aber 
nicht unmittelbar an einen gemeinnützigen Verein geleistet, sondern an einen Projektveranstalter ge-
zahlt, der im Internet ein sog. Crowdfunding-Portal eingerichtet hat, um finanzielle Mittel von einer 
Vielzahl von Personen einzusammeln. Hier stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein 
Spendenabzug möglich ist. 

Wesentliche Aussagen des BMF: 

Dem BMF zufolge ist der Spendenabzug beim sog. Spenden-Crowdfunding möglich. Hier findet im 
Internet eine Spendensammlung für einen bestimmten Anlass statt, mit der eine bestimmte Spenden-
höhe erreicht werden soll. Wird diese Höhe erreicht, werden die eingesammelten Spenden vom Crow-
dfunding-Portal an den gemeinnützigen Verein für dessen gemeinnütziges Projekt weitergeleitet. Der 
Spendenabzug ist dann möglich, soweit jedem einzelnen Spender die Spende zugeordnet werden kann. 

Hinweis: Das Crowdfunding-Portal sollte daher den Namen und die Adresse des Spenders sowie die 
Spendenhöhe in Form einer Spenderliste dokumentieren und diese an den gemeinnützigen Verein wei-
terleiten, der dann die Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Natürlich muss die Höhe der in der 
Spenderliste ausgewiesenen Spenden mit dem überwiesenen Betrag übereinstimmen. 

Wird der angestrebte Spendenbetrag nicht erreicht, werden die Spenden wieder zurückgezahlt. Ein 
Spendenabzug ist dann natürlich nicht möglich. 

Ein Spendenabzug ist auch dann möglich, wenn das Crowdfunding-Portal selbst eine gemeinnützige 
Förderkörperschaft ist, die aufgrund ihrer Satzung Spenden an andere gemeinnützige Vereine weiter-
leitet. In diesem Fall ist das Crowdfunding-Portal selbst gemeinnützig und darf eine Spendenbescheini-
gung ausstellen. 

Hinweis: Eine solche Weiterleitungsmöglichkeit muss jedoch in der Satzung geregelt sein. Dabei muss 
in der Satzung auch festgelegt werden, welche gemeinnützigen Zwecke unterstützt werden. 

Schließlich ist ein Spendenabzug auch dann möglich, wenn das Crowdfunding-Portal einem gemein-
nützigen Verein gehört und die Spenden für ein gemeinnütziges Projekt dieses Vereins verwendet wer-
den sollen. 

Beispiel: Das gemeinnützige Diakonische Werk richtet ein Crowdfunding-Portal ein, um Spenden für 
den Bau einer Obdachlosenunterkunft zu sammeln. 

Hinweise: Neben den hier genannten gemeinnützigen Formen des sog. Crowdfunding gibt es aber auch 
nicht gemeinnützige Formen, bei denen ein Spendenabzug nicht möglich ist, z. B. 

das „klassische“ Crowdfunding, bei dem Gelder für ein junges Unternehmen (insbesondere Start-Ups) 
eingesammelt werden und bei dem die Geldgeber eine Gegenleistung erwarten. Hierzu zählt auch das 
sog. Crowdinvesting, bei dem die Zahlungen der Geldgeber eigenkapitalähnlichen Charakter haben;das 
sog. Crowdlending, bei dem Gelder für ein Darlehen eingesammelt werden, das dann einem Dritten-
verzinslich gewährt wird. 
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9. Aufbewahrungsfristen 

 

Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2017 vernichtet 

werden: 

 Aufzeichnungen aus 2007 und früher, 

 Inventare, die bis zum 31.12.2007 aufgestellt worden sind, 

 Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahre 2007 oder früher erfolgt ist, 

 Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 2007 oder früher aufgestellt worden 

sind, 

 Buchungsbelege aus dem Jahre 2007 oder früher, 

 Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Ge-

schäftsbriefe, die 2011 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden, 

 sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen (z.B. Lohnkonten) aus dem Jahre 2011     

oder früher. 
 

Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. Unterlagen dürfen nicht vernichtet 

werden, wenn sie von Bedeutung sind: 

 für eine begonnene Außenprüfung, 

 für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 

 für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes  

Rechtsbehelfsverfahren oder zur Begründung der Anträge an das Finanzamt und 

 bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 

 

Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten werden 

müssen. 
 

 

 

Braunschweig, den 01.März 2018      Christina Dietze 

          Bernd Wrede 

          Till-N. Hupe 


